Antrag auf Bewilligung einer 

Verdienstausfallentschädigung

Pos. 2.3.1.4 Landesförderplan (LFP)

(grau hinterlegte und umrahmte Felder bitte ausfüllen/ankreuzen)

Behörde für Soziales und Familie


Amt für Familie, Jugend u. Sozialordnung
Aktenzeichen (wird vom Amt FS ausgefüllt)

Sachgebiet Zuwendungen, FS 4212

Postfach 76 06 08

22056 Hamburg
	Name/Vorname Jugendleiter/in:
	
	
	Antragsdatum:
	

	

	Anschrift Str.:
	
	
	Anschrift Plz/Ort:
	

	

	Tel.-Nr.:
	
	
	Mailadresse:
	

	

	Bankverbindung/Bankinstitut:
	
	
	Blz.:
	

	

	Kto.-Nr.:
	
	
	Konto-Inhaber/in:
	


A. ART DER MASSNAHME

	In der Zeit vom:
	
	bis:
	
	werde ich

	

	in (genaue Ortsangabe):
	

	

	als
	
	Leiter/in oder Betreuer/in an einer Kinder- oder Jugendfreizeit

	

	als
	
	Teilnehmer/in an einer Erstausbildung für Jugendleiter/innen

	

	als
	
	Leiter/in oder Teamer/in einer Erstausbildung für Jugendleiter/innen

	

	teilnehmen.
	
	Verein/Verband:
	


B. BESTÄTIGUNG DURCH DIE HAMBURGER SPORTJUGEND
	
	
	
	
	

	

	Datum
	
	Zeichnungsbefugte/r Sportjugend
	
	Stempel der Sportjugend


C. ANGABEN ZUM VERDIENSTAUSFALL

	Für obige Maßnahme erhalte ich einen unbezahlten Sonderurlaub von
	
	Arbeitstagen.


Mein Verdienstausfall ergibt sich aus der umseitigen Bescheinigung des Arbeitgebers, wobei berücksichtigt wurde, dass die Verdienstausfallentschädigung nur für bis zu 12 Tage gewährt werden kann. Die Entschädigung umfasst die Erstattung der Aufwendungen für die gesetzliche Rentenversicherung sowie des entstehenden Nettoverdienstausfalles im Rahmen der Höchstgrenzen.

Da ich nicht in der Lage bin, den vollen Verdienstausfall zu tragen, bitte ich um Gewährung einer Zuwendung aus dem Landesförderplan. Mir ist bekannt, dass diese im Rahmen der Förderrichtlinien des Landesförderplans gewährt wird und erst dann ausgezahlt werden kann, wenn ein Nachweis meiner Teilnahme an der o.a. Maßnahme des Jugendverbandes beim Amt für Jugend und Familie vorliegt.

	
	
	

	

	Datum
	
	Unterschrift Jugendleiter/in


BESCHEINIGUNG DES ARBEITGEBERS ÜBER DEN VERDIENSTAUSFALL:  siehe Rückseite!

BESCHEINIGUNG DES ARBEITGEBERS ÜBER DEN VERDIENSTAUSFALL

	Der/die Antragsteller/in ist hier als
	
	beschäftigt und 

	

	bezieht ein Brutto-Arbeitsentgelt von €
	
	monatlich/wöchentlich/täglich (Nichtzutreffendes bitte streichen).

	

	Dem Antragsteller/in wurde für die Zeit vom
	
	bis
	

	

	unbezahlter Sonderurlaub gewährt.

	

	In diesem Zeitraum hätte der/die Antragsteller/in an
	
	Arbeitstagen gearbeitet.


Der Verdienstausfall für die o.a. Arbeitstage beträgt:

	Verdienstausfall brutto:
	€
	

	

	Verdienstausfall netto:
	€
	


Hinweis: Das Amt für Jugend erstattet für höchstens 12 Arbeitstage Verdienstausfall. Sollte der Sonderurlaubszeitraum mehr als 12 Arbeitstage umfassen, bitte nachfolgend nur den Verdienstausfall bescheinigen, der für 12 Arbeitstage entstanden wäre.

	
	
	
	
	

	

	Datum
	
	Unterschrift Arbeitgeber/in
	
	Tel.-Nr. und Firmenstempel


FS 421  Bearbeitung durch das Amt für Jugend und Familie: 

V.:

1) Antrag registieren

2) Antragsdaten überprüft

3) Berechnung der Verdienstausfallentschädigung

4) Erstellung des Zuwendungsbescheides

5) Zuwendungsbetrag festlegen

6) Eingang des Nachweises der Teilnahme abwarten und überwachen.

Zu 1. − 6. erledigt am
durch

FS 421

1) Der Nachweis der Teilnahme ist eingegangen am:


2) Auszahlung der Zuwendung veranlassen

Zu 1. − 2. festgestellt / erledigt am:
durch

Behörde für Soziales und Familie

Sachgebiet Zuwendungen

M E R K B L A T T

Verdienstausfallentschädigung

1. Den ehrenamtlich in der Jugendhilfe tätigen Jugendleiterinnen bzw. Jugendleitern ist auf Antrag Sonderurlaub zu gewähren. Näheres hierzu regelt das „Gesetz über Sonderurlaub für Jugendleiter“ vom 28.05.1955 /Hamb. Gesetz und Verordnungsblatt Teil I Nr. 33 vom 01. Juli 1955). Der Sonderurlaub beträgt bis zu 12 Arbeitstage im Jahr. Er kann auf höchstens drei Veranstaltungen im Jahr verteilt werden. Ein Anspruch auf Bezahlung des Sonderurlaubs besteht nicht. 

2. Jugendleiterinnen bzw. Jugendleiter, die zur Leitung oder zur Betreuung einer Freizeit, die aus Mitteln des Landesförderplans der Freien und Hansestadt Hamburg bezuschusst wurde oder die den Bedingungen für einen Zuschuss nachweislich entsprochen hätte unbezahlten Sonderurlaub in Anspruch nehmen, kann auf Antrag zur Minderung entstehender Verdienstausfälle und zur Vermeidung des Ausfalls von Rentenversicherungsansprüchen eine Verdienstausfallentschädigung gemäß Position 2.3.1.4 des Landesförderplans gewährt werden. 

3. Den Ausfall von Rentenversicherungsansprüchen können Sie vermeiden, wenn Sie bei Ihrem Arbeitgeber beantragen, dass der Unterschiedsbetrag zwischen dem tatsächlich erzielten Entgelt und dem Entgelt, der ohne die ehrenamtliche Tätigkeit als Jugendleiter oder Jugendleiterin erzielt worden wäre, als Bruttoarbeitsentgelt dem tatsächlich erzielten Entgelt hinzugerechnet wird. Diese Möglichkeit wird Ihnen durch die Vorschriften des § 112 ABS. 3 a Angestelltenversicherungsgesetz und § 1385 ABS. 3 a Reichsversicherungsordnung eingeräumt. Der Arbeitgeber wird dann die zusätzlichen Beiträge zur Rentenversicherung vom tatsächlichen Arbeitsentgelt einbehalten und abführen. Ob Sie davon Gebrauch machen wollen, bleibt Ihnen überlassen.

4. Wir werden Ihnen in jedem Fall – also auch wenn Sie keinen Antrag bei Ihrem Arbeitgeber stellen – den Beitragsanteil zur Rentenversicherung den Sie in diesem Fall in voller Höhe allein tragen müssen, und der sich der Höhe nach an dem für die Dauer des Sonderurlaubs bescheinigten fiktiven Bruttoarbeitsentgelt orientiert, zusammen mit der Verdienstausfallentschädigung nach Nr. 5. auszahlen. 

5. Neben der Erstattung der Beiträge für die gesetzliche Rentenversicherung gewährt das Amt für Familie, Jugend und Sozialordnung für die Dauer des Sonderurlaubs eine Entschädigung bezogen auf den durch den Arbeitgeber bescheinigten Netto-Verdienstausfall. Die Höhe der Entschädigung wird vom Amt für Familie, Jugend und Sozialordnung festgesetzt und ist dort zu erfragen bzw. dem Landesförderplan zu entnehmen. 

Auszug

Landesförderplan „Familie und Jugend“

der

FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG

2.3.1.4 Verdienstausfallentschädigung für Jugendleiterinnen und Jugendleiter 

Jugendleiterinnen und Jugendleiter, die eine Jugendleiterinnen-bzw. Jugendleiterausbildung absolviert haben und über eine gültige Card für Jugendleiterinnen bzw. Jugendleiter verfügen und eine Maßnahme betreuen und begleiten, die nach den Förderungsbereichen gefördert wird oder den Bedingungen für eine Förderung nachweislich entspricht, können einen Zuschuss zur Minderung des Verdienstausfalles erhalten. Voraussetzung ist die Gewährung eines Jugendsonderurlaubs. 

Es können für die Zeit des Sonderurlaubs bis zu maximal 12 Tage im Jahr erstattet werden: 

● die Aufwendungen für die gesetzliche Rentenversicherung (Arbeitgeber und Arbeitnehmeranteil) die zur Weiterleitung an den jeweiligen Rentenversicherungsträger bestimmt sind,

● der durch den Arbeitgeber in der tatsächlichen Höhe nachgewiesenen Verdienstausfall bis maximal 41,00 €/ Sonderurlaubstag.

Antrag 

Anträge auf Verdienstausfallentschädigung müssen auf Formblatt bis spätestens zwei Monate nach Beendigung der Maßnahme gestellt werden. Spätester Eingang ist der 1.12. des lfd. Jahres. 
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